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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1991

Norm

WEG 1975 §17 Abs2

Rechtssatz

Abrechnung und Belegsammlung bilden eine Einheit. Was in Belegen nachgelesen und bei ausreichender

Querverbindung zur Abrechnung auch ohne Schwierigkeit aufgefunden werden kann, muß nicht in der Abrechnung

stehen, weil eine Überfrachtung der Abrechnung mit Informationen die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit

beeinträchtigen würde.
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